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25. Februar 2026 

von Sofia Karakostas (SP) 
und lvo Bieri (SP), 

sowie3S Mitunterzeichnenden. 

Mit der Einführung des neuen Pflegeerfassungssystems (RAi) in den städtischen Gesund­
heitszentren für das Alter wurden rund 400 bisher als ohne Pflegebedarf eingestufte Be­
wohner:innen pauschal einer Pflegestufe zugeordnet. Dies führte zu zusätzlichen Kosten 
für nicht bezogene Leistungen und löste in der Öffentlichkeit und bei den Betroffenen er­
hebliche Verunsicherung aus, wie unter anderem Berichte in der NZZ (28.11.2025) und 
anderen Medien dokumentieren. Nach einer klärenden Weisung der Verbände prio' swiss 
und Artiset im Januar 2026, die eine Pflegeerfassung nur bei tatsächlichem Bedarf vor­
schreibt, musste die städtische Praxis korrigiert werden. 

In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden 
Fragen: 

1. Mit der Einführung eines neuen Pflegeerfassungssystems in den städtischen Ge­
sundheitszentren für das Alter wurden auch Bewohner:innen ohne Pflegebedarf 
einer Pflegestufe zugeordnet. Dadurch entstehen bei den Betroffenen Kosten für 
Leistungen, die sie nicht in Anspruch nehmen. Auf welcher Grundlage wurde die 
Entscheidung getroffen, Bewohner:innen ohne Pflegebedarf im Zuge der Syste­
meinführung pauschal in eine Pflegestufe einzustufen? Wurde diese Verfahrens­
weise vor der Umsetzung einer juristischen Prüfung unterzogen? Falls ja, mit wel­
chem Ergebnis? Wurden Überlegungen gemacht oder gar Optionen geprüft bei 
denen Bewohner:innen ohne Pflegebedarf nicht in eine Pflegestufe eingestuft wor­
den wären? Wenn ja, was waren das für Überlegungen und Optionen? 

2. Die anfängliche Massnahme führte bei rund 400 betroffenen Bewohner:innen zu 
erheblicher Verunsicherung und zog breite mediale Reaktionen nach sich, bis im 
Januar 2026 eine klärende Weisung von prio swiss und Artiset die städtische Pra­
xis korrigierte (Pflegeerfassung nur bei tatsächlichem Bedarf, Rückerstattung 
falsch verrechneter Leistungen). Wie beurteilt das GUD rückblickend seine Kom­
munikationsstrategie im Umgang mit dieser Situation, und auf welche Weise wird 
die Korrektur inklusive der Rücknahme der pauschalen Einstufung den direkt be­
troffenen Menschen sowie der interessierten Öffentlichkeit transparent vermittelt? 

3. Wie könnte die Stadt Zürich künftig und dauerhaft sicherstellen, dass Bewohner:in­
nen ohne tatsächlichen Pflegebedarf von vornherein gar nicht erst in eine Pflege­
stufe eingeteilt werden? Unterstützt der Stadtrat eine solche Regelung? 
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